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§ 108 FlVG.
 FlVG. - Flurverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.02.2022

Jede Partei kann erklären, dass sie zur völligen oder teilweisen Deckung der sie betre.enden Verfahrenskosten auf

einen Teil des ihr zukommenden Ab1ndungsanspruches im Grunde verzichte. Die Behörde hat zu versuchen, im Sinne

dieses Begehrens entsprechende Ab1ndungsgrundstücke zu bilden und im Versteigerungswege oder sonst wie zum

Verkauf zu bringen, um aus dem Verkaufserlös jene Verfahrenskosten ganz oder teilweise decken zu können.

In Kraft seit 06.02.1979 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 108 FlVG.
	FlVG. - Flurverfassungsgesetz


